
 

 

Arbeitskreis der Prüfstellen für die Erteilung allg emeiner 
bauaufsichtlicher Prüfzeugnisse für den Schallschut z im 

Hochbau - Arbeitskreis Schallprüfstellen 
 
 

Geschäftsordnung 
 
 
 

 
 
1. Aufgaben 

Der Arbeitskreis Schallprüfstellen dient der Zusammenarbeit und dem Erfahrungsaustausch der 
Prüfstellen, die von den obersten Baubehörden der Länder nach § 21 a Abs. 1 MBO für die 
Erteilung von allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für Bauprodukte und Bauarten nach 
der Bauregelliste anerkannt sind. Er soll ein einheitliches Vorgehen der Prüfstellen bei der 
Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher Prüfzeugnisse und der Durchführung und Beurteilung der 
zu Grunde liegenden Prüfungen sicherstellen. 
 
Zu diesem Zweck trifft der Arbeitskreis Schallprüfstellen verbindliche Festlegungen 
- zur Interpretation von Prüfnormen in Fällen, in denen sie nicht eindeutig oder nicht zutreffend 

sind, 
- zum Umfang von Begleitprüfungen zur Kennzeichnung der Prüfgegenstände, 
- zur Gestaltung und zum Inhalt der allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse im Rahmen 

der Vorgaben des DIBt, insbesondere hinsichtlich der Angaben zur Geltungsdauer, zum 
Anwendungsbereich und zu den Anforderungen an das Bauprodukt oder die Bauart.  

 
Diese Regelungen werden in einem Beschlussbuch geführt, das ständig aktualisiert wird. 
 
Die Veröffentlichung der allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse erfolgt auf Veranlassung 
der einzelnen Prüfstellen durch das Fraunhofer-Informationszentrum Raum und Bau IRB; bei 
Bedarf kann der Arbeitskreis Schallprüfstellen koordinierend tätig werden. 
 
Der Arbeitskreis Schallprüfstellen unterstützt fachlich die Arbeit des NABau-Arbeitsausschusses 
"Schallschutz im Hochbau" und des NMP-Arbeitsausschusses 231 "Schalldämmung und 
Schallabsorption; Messung und Bewertung". 
 
Der Arbeitskreis Schallprüfstellen unterstützt organisatorisch die Durchführung von nationalen 
Ringversuchen sowie die Teilnahme an europäisch oder international angebotenen 
Ringversuchen. 
 
Der Arbeitskreis Schallprüfstellen nimmt gegenüber außenstehenden Institutionen Stellung zu 
Prüf- und Bewertungsverfahren. 
 
Durch ihre Mitarbeit im Arbeitskreis Schallprüfstellen erfüllen die Prüfstellen ihre in der PÜZAVO 
festgelegte Pflicht zum Erfahrungsaustausch. 
 
 
 
2. Mitglieder, Sprecher, Geschäftsstelle 

Mitglieder des Arbeitskreises Schallprüfstellen sind die Vertreter der anerkannten Prüfstellen. 
 
Der Arbeitskreis Schallprüfstellen hält zur Erfüllung seiner Aufgaben eine enge Zusammenarbeit 
mit dem Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt), den obersten Baubehörden und der 
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Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) für erforderlich. Vertreter dieser Institutionen 
werden daher als ständige Gäste zu den Sitzungen des Arbeitskreises eingeladen und durch 
Übersendung von Sitzungsprotokollen, Beschlüssen usw. über die laufende Arbeit informiert. 
 
Im Bedarfsfall können weitere Gäste zu den Sitzungen oder zu einzelnen Tagesordnungspunkten 
eingeladen werden. 
 
Der Sprecher des Arbeitskreises Schallprüfstellen wird von den Mitgliedern aus ihrem Kreis 
vorgeschlagen und mit einfacher Mehrheit für die Dauer von drei Jahren gewählt. Die Wiederwahl 
ist möglich. 
 
Die Funktion einer Geschäftsstelle wird im Bedarfsfall vom gewählten Sprecher des Arbeitskreises 
Schallprüfstellen wahrgenommen. 
 
 
 
3. Sitzungen 

Der Sprecher des Arbeitskreises Schallprüfstellen lädt turnusgemäß - mindestens einmal pro Jahr 
- oder auf Antrag von mindestens zwei Mitgliedern mit einer Frist von vier Wochen oder mit 
gegenseitiger Terminabsprache zu den Sitzungen ein. 
 
Mit der Einladung zu den Sitzungen soll eine Tagesordnung, die vom Sprecher unter 
Berücksichtigung von Themenvorschlägen der Mitglieder erstellt wird, verschickt werden. Die 
Tagesordnung kann auf Antrag - auch eines Gastes - ergänzt werden. 
 
Die Sitzungen finden nach Möglichkeit jeweils im Wechsel am Sitz eines Mitgliedes des 
Arbeitskreises Schallprüfstellen statt. 
 
Anlässlich der Sitzungen werden die in Abschnitt 1 genannten Themen beraten. Dabei ist der 
Arbeitskreis beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Prüfstellen vertreten ist. 
Entscheidungen werden von den Mitgliedern mit einfacher Mehrheit getroffen, dabei hat jede 
Prüfstelle eine Stimme. 
 
Über jede Sitzung wird ein Ergebnisprotokoll erstellt und vom Sprecher des Arbeitskreises 
Schallprüfstellen an die Mitglieder verteilt. 
 
 
 
 
4. Beratung und Abstimmung im schriftlichen Verfahr en 

Beratungen und Abstimmungen im schriftlichen Verfahren sind möglich. 
 
Entsprechende Themen- oder Beschlussvorschläge werden auf Antrag eines Mitgliedes vom 
Sprecher an die Mitglieder des Arbeitskreises Schallprüfstellen verteilt, mit der Bitte um schriftliche 
Stellungnahme innerhalb von (in der Regel) vier Wochen. 
 
Kommt durch die schriftlichen Stellungnahmen kein eindeutiges Meinungsbild zustande, 
entscheidet in dringenden Fällen der Sprecher des Arbeitskreises Schallprüfstellen nach 
Information der Mitglieder. In anderen Fällen oder auf Wunsch von mindestens zwei Mitgliedern 
erfolgt die Beratung anlässlich der nächsten Sitzung.  
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5. Rechtsform 

Die für die Erteilung von allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für Bauprodukte 
anerkannten Prüfstellen werden jeweils eigenständig als beliehene Unternehmer der obersten 
Baubehörden tätig. 
 
Der Arbeitskreis Schallprüfstellen entlastet die einzelne anerkannte Prüfstelle nicht in ihrer 
Verantwortung gegenüber ihrer obersten Baubehörde oder gegenüber ihrem Auftraggeber. 
 
Der Sprecher des Arbeitskreises Schallprüfstellen vertritt die Interessen und Meinungen dieses 
Arbeitskreises und ist nicht befugt, im Namen einer der anerkannten Prüfstellen zu sprechen oder 
zu handeln. 
 
Die oberste Schiedsstelle für alle anerkannten Prüfstellen in Rechts- und Streitfragen im 
Zusammenhang mit der Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher Prüfzeugnisse ist das Deutsche 
Institut für Bautechnik. 
 
 
 
6. Pflichten der Mitglieder und Gäste 

Nach der Verordnung über die Anerkennung als Prüf-, Überwachungs- oder Zertifizierungsstelle 
nach Bauordnungsrecht (PÜZAVO) sind die bauaufsichtlich anerkannten Prüfstellen zum 
Erfahrungsaustausch verpflichtet. Hat eine Prüfstelle mehr als zwei mal in Folge nicht an den 
Sitzungen des Arbeitskreises Schallprüfstellen teilgenommen, informiert der Arbeitskreis das 
Deutsche Institut für Bautechnik. 
 
Die Mitarbeit von Gästen im Arbeitskreis Schallprüfstellen ist ehrenamtlich, alle Kosten müssen 
vom Gast selbst bzw. der entsendenden Institution getragen werden. 
 
Die Mitglieder des Arbeitskreises Schallprüfstellen verpflichten sich, alle für die Entscheidungen im 
jeweiligen Beratungsfall zweckdienlichen Informationen, ihr Fachwissen und ihr sonstiges Wissen 
einzubringen. 
 
Für alle Mitglieder und Gäste des Arbeitskreises Schallprüfstellen gilt die Pflicht zur 
Verschwiegenheit, soweit der Arbeitskreis Schallprüfstellen in speziellen Fällen nichts anderes 
vereinbart und im Protokoll festgehalten hat. 
 
Gäste, die an einer Sitzung des Arbeitskreises Schallprüfstellen teilnehmen, erhalten vom 
Sprecher eine Kopie der Geschäftsordnung. Sie müssen eine Erklärung zur Pflicht der 
Verschwiegenheit unterzeichnen. 
 
Gäste sind bei Abstimmungen des Arbeitskreises Schallprüfstellen nicht stimmberechtigt. 
 
 
 
7. Finanzierung von Auslagen und Sachkosten 

Die Mitarbeit im Arbeitskreis Schallprüfstellen erfolgt im Rahmen der Tätigkeit als anerkannte 
Prüfstelle. Wird ein Mitglied nicht von einer solchen Prüfstelle entsandt, ist dessen Mitarbeit 
ehrenamtlich. Alle Kosten für die Mitarbeit in dem Arbeitskreis Schallprüfstellen müssen vom 
Mitglied selbst bzw. der entsendenden Institution getragen werden. Alle Auslagen und Sachkosten 
(z.B. Kosten für Veröffentlichungen), die aus den Aufgaben und Arbeiten des Arbeitskreises 
Schallprüfstellen entstehen, werden im Umlageverfahren nach folgendem Schema von den 
anerkannten Prüfstellen finanziert: 
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- 40 % der Kosten werden als "Sockelkosten" von den anerkannten Prüfstellen zu gleichen 
Teilen übernommen; 

- 60 % der Kosten werden anteilig nach Anzahl der erteilten abP von den anerkannten 
Prüfstellen übernommen. 

 
Auslagen und Sachkosten über 500 € (fünfhundert Euro) bedürfen der vorherigen Zustimmung 
des Arbeitskeises. 
 
 
Der Sprecher des Arbeitskreises Schallprüfstellen ist verpflichtet, die Kosten der Geschäftsstelle 
möglichst niedrig zu halten und einmal jährlich abzurechnen. 
 
 
 
8. Änderungen der Geschäftsordnung 

Änderungen der Geschäftsordnung bedürfen einer 2/3-Mehrheit der Mitglieder des Arbeitskreises 
Schallprüfstellen.  
 
 
 
 
 
 
 
Beschlossen am 20. März 2006 in Braunschweig 
 
 
 
 
Anlage 
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Anlage 
 
Zum Arbeitskreis Schallprüfstellen gehören folgende  Prüfstellen:  
 
Ift Rosenheim GmbH –Schallschutzzentrum- 
Herrn Dr. J. Hessinger / Herrn Dipl.-Ing.(FH) B. Saß 
Lackermannweg 26 
83071 Stephanskirchen 

Tel.  0 80 36 / 30 06 32 + 0 80 31 / 26 11 16 
Fax 0 80 36 / 30 06 33 + 0 80 31 / 26 12 81 16 
e-mail hessinger@ift-rosenheim.de 
 sass@ift-rosenheim.de 

Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP 
Herrn Dr. rer. nat. L. Weber 
Nobelstraße 12 
70569 Stuttgart 

Tel. 07 11 / 9 70 33 78 
Fax 07 11 / 9 70 34 06 
e-mail Lutz.Weber@ibp.fhg.de 

Institut für Akustik und Bauphysik 
Herrn Prof. Dr. E.J. Voelker / Herrn Dipl.-Ing. W. Teuber 
Kiesweg 22 
61440 Oberursel-Stierstadt 

Tel. 0 61 71 / 7 50 31 
Fax 0 61 71 / 8 54 83 
e-mail info@iab-oberursel.de 

SWA Schall- und Wärmemessstelle Aachen GmbH 
Herrn Dipl.-Ing. B. Gebing / Herrn Dipl.-Ing. Siebel 
Lütticher Straße 139 
52074 Aachen 

Tel. 02 41 / 9 10 85 87 + 02 41 / 97 02 20 
Fax 02 41 / 9 10 85 85 + 02 41 / 57 29 56 
e-mail info@swa-aachen.de 

Institut für Strömungsmechanik und Technische Akustik 
der Technischen Universität Berlin 
Herrn Prof. Dr. M. Möser / Dr.-Ing. J. Feldmann 
Einsteinufer 25 
10587 Berlin 

Tel. 0 30 / 31 42 48 53 
Fax 0 30 / 31 42 51 35 
e-mail joachim.feldmann@tu-berlin.de 

ITA-Ingenieurgesellschaft für Technische Akustik mbH 
Herrn Dipl.-Ing. Freimuth 
Max-Planck-Ring 49 
65205 Wiesbaden 

Tel. 0 61 22 / 95 61 0 
Fax 0 61 22 / 95 61 61 
e-mail ita-wiesbaden@ita.de 

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen 
Herrn Dipl.-Ing. Teschner 
Marsbruchstraße 186 
44287 Dortmund 

Tel. 02 31 / 45 02 - 4 23 
Fax 02 31 / 45 02 - 5 83 
e-mail teschner@mpanrw.de 

MFPA Leipzig GmbH 
Herrn Dr. Teichert 
Hans-Weigel-Straße 2 b 
04319 Leipzig 

Tel. 03 41 / 6 58 – 21 15 
Fax 03 41 / 6 58 – 21 97 
e-mail teichert@mfpa-leipzig.de 

Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
Herrn Dipl.-Phys. D. Krause 
Beethovenstraße 52 
38106 Braunschweig 

Tel. 05 31 / 3 91 54 51 
Fax 05 31 / 3 91 59 00 
e-mail d.krause@mpa.tu-bs.de 

 

Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein - IV 850 
Herrn Ralf Neumann 
Postfach 11 33 
24100 Kiel 

Tel. 04 31 / 9 88 27 85 
Fax 04 31 / 9 88 28 33 
e-mail ralf.neumann@im.landsh.de 

Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) 
Fachbereich 1.7 
Herrn Prof. Dr.-Ing. W. Scholl 
Postfach 33 45 
38023 Braunschweig 

Tel. 05 31 / 5 92 – 17 00 
Fax 05 31 / 5 92 – 17 05 
e-mail werner.scholl@ptb.de 

Deutsches Institut für Bautechnik 
Herrn Dipl.-Ing. U. Bender / Herrn Dipl.-Ing. O. Fechner 
Herrn Dipl.-Ing. F. Iffländer 
Kolonnenstraße 30 
10829 Berlin 
Tel. 0 30 / 78 72 32 + 78 73 02 - 87 + 91 
Fax 0 30 / 78 73 20 + 78 73 01 12 - 87 + 91 
e-mail ube@dibt.de , ofe@dibt.de , fif@dibt.de 

 

 
Stand 20.März 2006 


